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Menschen dort. Unsere Hörer und wir Kolleginnen haben mit tiefer Anteilnahme

gehört, wie die Schweiz im Kriege den Notleidenden und Verfolgten
Zuflucht und Hilfe gegeben hat, wie sehr sie überall auch jetzt hilft und
lindert. Ich kann nur immer mit Bewunderung an all die tätige Nächstenliebe

denken. Das versöhnt und lindert. Das gab mir auch die warme Freude,
nun mit einer Kollegin dieses Landes in Briefwechsel zu treten.

Ich freue mich, daß mein Blickfeld geweitet wird, daß ich über die
Grenzen hinaus einem Menschen die Hand reichen darf und das tiefe Glück
des Verstehens erlebe.

Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank entgegen und seien Sie von
Herzen gegrüßt. H. B.

MITTEILlì NGEN

Stiftung der Knr- nnd Wanderstationen
des Schweizerischen liehrervereins

Es kommen folgende neue Vergünstigungen in Frage:
Erlenbach (Zürich), Strandbad 50%.
Altenrhein: Flugplatz der Ostschweizerischen Aerogesellschaft. Bei Rund- und Alpenflügen

5 %, Schulen auf Rundflügen Ermäßigung je nach Anzahl der Passagiere (Schüler
und Lehrer zusammen).

Schieß Hegi ist in den Besitz der Stadt Winterthur übergegangen. Der Stadtrat hat
in sehr entgegenkommender Weise folgende Verfügungen getroffen: Geöffnet: Dienstag bis
Samstag: 14—18 Uhr, Sonntag: 9—18 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene: 50 Rappen, Kinder
bis zu 12 Jahren: 25 Rappen, Gesellschaften über 15 Personen: 40 Rappen, Schulen mit
Lehrpersonen haben an Wochentagen freien Eintritt (aber einen Tag vorher beim Schloßwart

anmelden). Unsere Mitglieder gegen Vorweis der Ausweiskarte: Eintritt frei.
Gesellschaften oder Vereinen mit wissenschaftlichen oder pädagogischen Zwecken kann vom
Stadtrat auf Gesuch hin die gleiche Vergünstigung gewährt werden.

Aufträge und Neuanmeldungen zum Bezug der Ausweiskarte, des Hotelführers (1.20)
und des Ferienhäuschen- und Wohnungsverzeichnisses (2.20) nimmt entgegen:

Die Geschäftsstelle: Frau C. Müller-Walt. Au (Rheintal).
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